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Wer wir sind 
Das EHI ist eines der führenden Wissens-Netzwerke der gesamten deutschsprachigen 
Einzelhandelsbranche. Rund 850 Unternehmen zählen zu unseren Mitgliedern und profitieren von  
unseren praxisnahen Forschungsprojekten und Veranstaltungen. Wir haben den direkten Draht zu den  
Entscheidern der Branche. Bei uns treffen Sie auf ihre Partner und Wettbewerber in einer Atmosphäre  
abseits üblicher Verkaufsgespräche.

Warum das für Sie interessant ist
Durch eine Mitgliedschaft im EHI e.V. werden Sie Teil des Netzwerkes und profitieren von vielen  
Vorteilen:

Zugang zu unserem  
statistischen Datenportal  

handelsdaten.de 
(Business-S-Account)

Zugang zu unserem  
Netzwerk

Persönlicher Austausch  
mit unseren Forschungs- 

bereichen

Mitwirkung in der  
Arbeitsgruppe  

„EHI-Netzwerk für  
Handelsforschung“

Studien und Forschungsarbeiten  
des EHI zum Download

Nutzung des  
EHI-Wissenspools

Abonnement  
unseres Magazins  

stores+shops als E-Paper

Sonderkonditionen  
für die Teilnahme an  

Konferenzen

Ihr Kontakt
Clarissa Schauff 

Mitgliederverwaltung 
schauff@ehi.org 

+49 221 57993-51

Kostenlose  
Teilnahme an  

Online-Sessions



3

 Lehrstuhl-/Fachgruppenmitgliedschaft  
 im EHI Retail Institute e. V. 

EHI Retail Institute e. V. | Geschäftsführung | Spichernstraße 55 | 50672 Köln
Tel. +49 (0)221 579 93-51 | Fax +49 (0)221 579 93-46 | schauff@ehi.org | www.ehi.org

Kontaktdaten für Korrespondenz und Rechnung

Informationen zur Hochschule

Straße und Hausnr.

PLZ, Ort

Name der Hochschule

Webadresse E-Mail

Telefon Fax

Funktion

Lehrstuhl/Fachgruppe/Abteilung

Nachname, Vorname

Telefon

E-Mail

Funktion

Lehrstuhl/Fachgruppe/Abteilung

Nachname, Vorname

Telefon

E-Mail

Korrespondenz Rechnung

Frau Herr Divers DiversFrau Herr

Hiermit erklären wir unseren Beitritt zum EHI Retail Institute e. V.
Ihre uns vorliegende Satzung erkennen wir als für uns verbindlich an. 

Beitrittserklärung

Die Mitgliedschaft gilt vom Datum der Bestätigung an bis zum Widerruf gemäß § 6  
der EHI-Satzung. Wir zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 2.000 Euro.

Oder

Die Mitgliedschaft gilt vom Datum der Bestätigung an bis zum 31. Dezember desselben Jahres 
und endet automatisch. Wir zahlen einen einmaligen Mitgliedsbeitrag von 2.000 Euro.

Dieser Betrag ist gemäß § 4 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes, analog § 6 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes steuerlich abzugsfähig.
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Beitrittserklärung

Funktion

Lehrstuhl/Fachgruppe/Abteilung

Nachname, Vorname
Geschlecht

Telefon E-Mail

Informationen für das Mitgliederverzeichnis

W M D

Mitarbeitende des Lehrstuhls bzw. der Fachgruppe/Abteilung, die in das Mitgliederverzeichnis aufgenommen werden:
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Wir interessieren uns besonders für die Themen:

Category Management

E-Commerce

Energiemanagement

Fulfillment

Handelsgastronomie

Handelsstrukturen

Immobilien + Expansion

IT

Logistik

Marketing

Personal

Public Relations

Robotics

Sicherheit/Inventurdifferenzen

Storeplanung & Design

Verpackung

Zahlungssysteme

Bitte informieren Sie mich zukünftig per E-Mail über Arbeitskreise, Studien und Forschungsarbeiten,
Veranstaltungen, Verlagsprodukte und weitere fachbezogene Angebote und Leistungen der  
EHI Retail Institute GmbH und des EHI Retail Institute e. V.

Ort, Datum

(rechtsverbindliche) Unterschrift

Name (in Blockbuchstaben)

Beitrittserklärung
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EHI-Mitglieder-Satzung
§ 1 �Name, Sitz, Geschäftsjahr
	 1. �Der Verein führt den Namen „EHI Retail Institute e. V.“. 

Er hat seinen Sitz in Köln und ist beim Amtsgericht Köln, 
Register-Nr. 43 VR 5121 eingetragen.

	 2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§  2 �Zweck
Das EHI hat die Aufgabe, die Rationalisierung und Warenwirt-
schaft im Handel zu fördern. Zur Verwirklichung dieser Aufgabe 
wird das Institut insbesondere 
	 1. �alle mit der Rationalisierung und Warenwirtschaft 

zusammenhängenden Probleme erforschen
	 2. �mit allen Instituten und Stellen zusammenarbeiten,  

die sich im In- und Ausland auf diesem Gebiet betätigen
	 3. �die gewonnen Erkenntnisse und Erfahrungen der  

gesamten Wirtschaft nutzbar machen
	 4. �mit allen vor- und nachgelagerten Stufen des Handels 

zusammenarbeiten
	 5. �die Öffentlichkeit über die gesamtwirtschaftliche Be-

deutung seiner Arbeiten für eine rationelle und effiziente 
Versorgung von Gewerbe und Verbrauchern, den Ausbau 
von Dienstleistungen und die Erschließung neuer Märkte 
unterrichten.

§ 3 Gemeinnützigkeit
	 1. �Das Institut verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51-68 AO, und 
zwar insbesondere auch die in § 2 Absatz 1 festgelegte 
Aufgabe.

	 2. �Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten  
keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mit-
glieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins.  
Falls Kapitalanteile oder Sacheinlagen geleistet werden, 
erhalten die Mitglieder bei ihrem Ausscheiden oder bei 
Auflösung oder Aufhebung des Vereins nicht mehr als 
ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert 
ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.

	 3. �Es darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die 
den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

	 4. �Das Institut wird nur solche Aufgaben bearbeiten, die  
im allgemeinen Interesse der Mitglieder und des Handels 
liegen.

§ 4 Mitgliedschaft
	 1. �Die Mitgliedschaft im EHI kann erworben werden von:
	 • � ��Handelsunternehmen und deren Verbänden als ordent-

liche Mitglieder mit Stimmrecht
	 • � �und sonstigen Personen, Unternehmen oder Instituten 

als fördernde Mitglieder ohne Stimmrecht (Industrie und 
Sonstige).

	 2. �Über die Aufnahme ordentlicher und fördernder Mit-
glieder entscheidet der Verwaltungsrat; dieser kann die 
Entscheidung über fördernde Mitgliedschaften an einen 
Ausschuss delegieren, dem ein Vertreter der fördernden 
Mitglieder im Verwaltungsrat angehören soll.

§ 5 Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind verpflichtet,
	� 1. �das EHI bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu  

unterstützen
	 2. die Satzung einzuhalten
	 3. die festgesetzten Beiträge zu entrichten.

§ 6 Kündigung und Ausschluss
Jedes Mitglied kann seine Mitgliedschaft unter Einbehaltung 
einer Frist von mindestens sechs Monaten zum 31. Dezem-
ber eines jeden Jahres durch eingeschriebenen Brief kündi-
gen. Ferner wird die Mitgliedschaft durch Ausschluss aus einem 
wichtigen Grunde beendet. Bei ordentlichen Mitgliedern ent-
scheidet die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei 
Vierteln der abgegebenen Stimmen. Bei fördernden Mitgliedern 
entscheidet der Verwaltungsrat.

§ 7 Organe
Die Organe des EHI sind
• � �die Mitgliederversammlung
• � �der Verwaltungsrat
• � �der Vorstand.

§ 8 Mitgliederversammlung
	 1. �Oberstes Organ des EHI ist die Versammlung der  

ordentlichen Mitglieder (Mitgliederversammlung). Sie  
beschließt über alle grundsätzlichen Angelegenheiten;  
zu den Obliegenheiten der Mitgliederversammlung ge-
hören insbesondere 
a)	 die Wahl eines Vorsitzenden (Präsident) und mindes-
tens eines stellvertretenden Vorsitzenden, der den Verein 
im Sinne des Vereinsrechts vertritt

		  b) die Wahl des Verwaltungsrates
		  c) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
		  d) die Entgegennahme des Geschäftsberichtes
		  e) �die Entlastung des Vorstandes, des Verwaltungsrates 

und der Geschäftsführung
		  f) die Änderung der Satzung.
	 2.	� Die ordentliche Mitgliederversammlung muss einmal 

jährlich abgehalten werden.
	 3.	� Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann 

durch ein Mitglied des Vorstandes jederzeit einberufen 
werden. Die Einberufung muss erfolgen, wenn sie von 
mindestens 1/10 der stimmberechtigten Mitglieder 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung verlangt wird.

	

Stand Februar 2006
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	 4. �Mitgliederversammlungen müssen unter Wahrung einer 
Frist von vier Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung 
schriftlich einberufen werden. Sie werden vom Vor-
sitzenden des Vorstandes geleitet.

	 5.	� Das Stimmrecht eines jeden ordentlichen Mitglieds be-
trägt eine Stimme je voll gezahlte Euro 2500,- Mit-
gliedsbeitrag. Das Stimmrecht eines jeden Mitglieds ist 
beschränkt auf maximal 20 Prozent der Gesamtstimm-
rechte. Jede Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stimm-
berechtigten. Beschlüsse werden mit einer einfachen 
Mehrheit gefasst. Für Satzungsänderungen sind drei 
Viertel der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich.

	 6.	� Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine 
Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden des 
Vorstandes zu unterzeichnen ist.

§ 9 Vorstand
Das EHI hat einen Vorstand, der aus einem Vorsitzenden  
(Präsidenten) und mindestens einem stellvertretenden Vor-
sitzenden besteht. Jeder vertritt den Verein allein im Sinne des  
§ 26 BGB. Alles Weitere regelt die Geschäftsordnung.  
Die Amtszeit des Vorstandes soll in der Regel drei Jahre nicht 
überschreiten, Wiederwahl ist zulässig.

§ 10 Verwaltungsrat
	 1. �Das EHI hat einen Verwaltungsrat, der aus mindestens 

14 Personen besteht, von denen mindestens neun durch 
die Mitglieder gewählt werden. Diese kooptieren min-
destens drei Verwaltungsratsmitglieder aus dem Kreis 
der Förderer. Der Vorsitzende des Vorstandes und seine 
Stellvertreter sind ebenfalls Mitglied des Verwaltungs-
rates und zugleich dessen Vorsitzender und stellver-
tretende Vorsitzende.

	 2. �Der Verwaltungsrat tagt nach Bedarf und wird von dem 
Vorsitzenden einberufen. Die Einberufung muss erfol-
gen, wenn sie von mindestens vier Verwaltungsratsmit-
gliedern unter Angabe der Tagesordnung verlangt wird. 
Beschlüsse erfolgen mit einfacher Mehrheit. In Aus-
nahmefällen können Beschlüsse des Verwaltungsrats  
auf schriftlichem Wege gefasst werden.

	 3. �Der Verwaltungsrat bestimmt die Richtlinien für die 
Arbeiten des Instituts. Er stellt den Haushaltsplan auf 
und bestellt einen Wirtschaftsprüfer oder eine Treuhand-
gesellschaft zur Prüfung des Jahresabschlusses.

	 4. �Der Verwaltungsrat wählt die Geschäftsführer, die  
durch den Vorstand des Vereins angestellt werden.

	 5. �Der Verwaltungsrat kann zu seiner Unterstützung  
bestimmte Aufgaben an Ausschüsse übertragen.

	 6. �Die Amtsdauer des Verwaltungsrates beträgt drei Jahre. 
Wiederwahl ist zulässig. Bei vorzeitigem Ausscheiden 
eines Verwaltungsratsmitgliedes kann eine Ersatzwahl  
für den Rest der Amtszeit erfolgen.

§ 11 Geschäftsführung
	 1.	� Das EHI unterhält eine Geschäftsstelle für die Durch

führung seiner Aufgaben.
	 2. �Zur Leitung dieser Geschäftsstelle werden ein oder 

mehrere hauptamtliche Geschäftsführer, gegebenenfalls 
auch ein oder mehrere Vertreter angestellt.

	 3.	� Die Geschäftsführer sind den Organen des Vereins für  
die gesamte Tätigkeit der Geschäftsstelle verantwortlich. 
Sie stellen im Rahmen des Haushaltsplanes Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle ein.

§ 12 Auflösung
Die Auflösung des EHI kann nur eine besondere, zu diesem 
Zweck einzuberufende Mitgliederversammlung mit drei Vierteln 
der anwesenden und vertretenen, mindestens aber der Hälf-
te der Stimmen aller Mitglieder beschließen. Wenn auf dieser 
Versammlung weniger als die Hälfte aller Stimmen anwesend 
oder vertreten ist, so muss eine weitere Mitgliederversammlung 
einberufen werden. Diese kann mit drei Vierteln der auf der Ver-
sammlung anwesenden und vertretenen Stimmen die Auflösung 
des Instituts beschließen.
Die Einberufung einer Mitgliederversammlung nach Absatz 1 
hat durch eingeschriebenen Brief mit einer Frist von vier  
Wochen zu erfolgen.
Die Mitgliederversammlung bestellt einen Liquidator. Bei  
Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen, 
soweit es gegebenenfalls eingezahlte Kapitalanteile der Mit-
glieder und den gemeinsamen Wert der von den Mitgliedern 
geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an eine Einrichtung oder 
Person, die von der Mitgliederversammlung zu bestimmen ist.
Die Mitgliederversammlung bestellt einen Liquidator. Bei Auf-
lösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen, soweit 
es gegebenenfalls eingezahlte Kapitalanteile der Mitglieder und 
den gemeinsamen Wert der von den Mitgliedern geleisteten 
Sacheinlagen übersteigt, an eine Einrichtung oder Person, die 
von der Mitgliederversammlung zu bestimmen ist.Die Mit-
gliederversammlung bestellt einen Liquidator. Bei Auflösung 
oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen, soweit es 
gegebenenfalls eingezahlte Kapitalanteile der Mitglieder und  
den gemeinsamen Wert der von den Mitgliedern geleisteten 
Sacheinlagen übersteigt, an eine Einrichtung oder Person, die 
von der Mitgliederversammlung zu bestimmen ist.

EHI-Mitglieder-Satzung
Stand Februar 2006
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